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A. Allgemeine Angaben 

Stadt/Gemeinde/Amt: Stadt Strausberg 

 

[  ]      Flächennutzungsplan  

 

[X]    Bebauungsplan B-Plan Nr. 68/23 „Solarpark am Flugplatz“ Stadt Strausberg  

Trägerbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB, (Stand: 11. Januar 2024) 

 Gemarkung: Strausberg 

 Flur:  4 

Flurstücke:   50/1, 53/1, 54/1, 56/2, 57/1, 58, 59/3, 60/2, 61, 62, 63/1, 64/1,  

65, 66, 67/1, 68, 70, 72, 85, 106 

 Flur:  5 

Flurstücke: 1/1, 2/1, 3, 4, 5/1, 6/1, 7/1, 8/2, 11, 188, 189, 190 

 

[  ] Satzungen 

  

[  ] Vorhaben- und Erschließungsplan  

 

[  ] sonstige Satzung 

 

 

B. Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange 

 

Bezeichnung des Trägers öffentlicher Belange:    

 

untere Bodenschutzbehörde (uB) 

Az. uB: 32.31.01/0002   

                 

Aus Sicht der uB bestehen gegen den B-Plan Nr. 68/23 „Solarpark am Flugplatz“ Stadt 

Strausberg keine Einwände.  

 

1. Auflagen 

 

1.1 Das Vorhaben ist nach den geltenden, allgemein anerkannten Regeln der 

Technik so durchzuführen, dass eine schädliche Bodenveränderung (Bundes-

Bodenschutzgesetz, § 7 BBodSchG1) ausgeschlossen werden kann.  D. h. es 

hat ein sparsamer und schonender Umgang mit Boden sowie der Schutz vor 
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Beeinträchtigungen durch Stoffe, durch Erosion und durch Verdichtungen zu 

erfolgen. Die Flächeninanspruchnahme ist auf das Mindestmaß zu beschrän-

ken. Dies gilt insbesondere für Flächen, die für den Rückbau der Freiflächenan-

lage zusätzlich zur bestehenden Flächeninfrastruktur in Anspruch genommen 

werden. Für den Rückbau (zusätzlich zur bestehenden Infrastruktur) in An-

spruch genommene Flächen müssen Schutzmaßnahmen ergriffen werden, um 

die Böden vor Verdichtung und Vernässung, Stoffeinträgen und Verschmut-

zung sowie Erosion zu schützen. 

 

Baustelleneinrichtungsflächen müssen ausreichend dimensioniert werden (La-

gerkapazität, Maschinenbewegung auf den Flächen).  

 

Der zur Errichtung von Wechselrichtern, Trafo und Kabelgräben erforderliche 

Bodenabtrag ist zwischenzulagern, vor Verdichtung und Verunreinigung zu 

schützen und möglichst am Standort wieder einzubauen. Die Fläche des Ein-

griffs oder der temporären Beanspruchung ist möglichst gering zu halten. 

Erdaushub soll möglichst vermieden werden. Vorhandene Oberbodenschichten 

dürfen nicht unnötig abgeschoben werden. Noch vorhandene, natürliche Böden 

dürfen nur im trockenen Zustand und möglichst nur mit leichten Baumaschi-

nen befahren werden. Schädliche Stoffeinträge in das Erdreich sind zum 

Schutz des Grundwassers und des Bodens zu vermeiden. Das Befahren von 

Bautabuflächen, insbesondere zukünftiger Ausgleichsflächen, ist auszuschlie-

ßen. Unvermeidbare Verdichtungen des Bodens durch den Baustellenbetrieb 

sind zu ermitteln und durch Lockerungsmaßnahmen nach Abschluss der Bau-

arbeiten auszugleichen. 

 

Es sind Maßnahmen zum Schutz vor Bodenverdichtungen und daraus resultie-

renden Vernässungen und Veränderungen der physikalischen Bodeneigen-

schaften zu ergreifen. Die Flächen sind in Abhängigkeit ihrer Inanspruchnahme 

beim Rückbau zu präparieren. Bodenschonendes Arbeiten auf und mit Boden-

material kann nur bei ausreichend trockenen Witterungsbedingungen und Bo-

denverhältnissen sowie bei Bodenfrost erfolgen. Nach Möglichkeit sind Maschi-

nen mit möglichst geringem Gesamtgewicht und möglichst geringer Boden-

pressung einzusetzen. Maschinen mit hohem Gesamtgewicht und hoher Flä-

chenpressung dürfen nur in Verbindung mit Maßnahmen zum Schutz von Bö-

den vor Verdichtungen eingesetzt werden. Schutzmaßnahmen zum Maschi-

neneinsatz dienen dazu, den Druckeintrag in den Boden zu verringern und 

Verdichtungen und Vernässungen zu vermeiden. Auf ungeschütztem Boden 

sind Maschinen mit bodenschonenden Laufwerken (Kettenfahrzeuge mit mög-

lichst geringem Gesamtgewicht und niedriger Flächenpressung oder Radfahr-

zeuge mit Breit- und Terrareifen) einzusetzen. Die Grenzen der Befahrbarkeit 

und Bearbeitbarkeit von Böden sowie die spezifische Maschineneinsatzgrenze 

können nach DIN 19639 (2019) in Abhängigkeit von Bodenfeuchte und Konsis-

tenzbereichen ermittelt werden. 

 

1.2 Sollten umweltrelevante und/oder organoleptische Auffälligkeiten (Farbe, Ge-

ruch, Beschaffenheit, Material) im Boden, Bausubstanz und/oder Grundwasser 

festgestellt werden, sind diese gemäß § 31 BbgAbfBodG2 der unteren Boden-

schutzbehörde zur Festlegung der weiteren Verfahrensweise umgehend zur 

Kenntnis zu geben. 

 

1.3 Es ist eine bodenkundliche Baubegleitung im Rahmen des Rückbaus zu beauf-

tragen (DIN 19639) die mit der bodenkundlichen Baubegleitung beauftragte 

Person muss über die notwendige Sach- und Fachkunde verfügen und diese 

nachweisen. Die mit der bodenkundlichen Baubegleitung beauftragte Person 

ist der Genehmigungsbehörde vor Beginn des Rückbaus zu benennen. Die bo-

denkundliche Baubegleitung muss der Genehmigungsbehörde regelmäßig Be-



richt erstatten. Die bodenkundliche Baubegleitung ist mit der Erstellung des 

vorhabenbezogenen Bodenschutzkonzeptes zu realisieren. 

1.4 (De-)Montage- und Lagerflächen sind vollständig zurückzubauen. Zuwegungen 

und Kabeltrassen sind, soweit sie keine andere Verwendung außerhalb der zu-

rückzubauenden Freiflächenanlage haben, vollständig zurückzubauen. Versie-

gelte Bereiche sind vollständig zurückzubauen. Baustoffe, -abfälle, sonstige 

Verunreinigungen und auf/ in den Boden eingebrachte, standortfremde Materi-

alien sind vollständig zu entfernen. Auf allen zurückgebauten Flächen sind 

Verdichtungen im Untergrund zu lockern, sobald dies die aktuelle Bodenfeuch-

te zulässt. Die Wiederherstellung der Bodenfunktion ist sicherzustellen (§ 2 

BBodSchG1), schädliche Bodenveränderungen zu beseitigen (§ 10 i. V. m. § 4 

Abs. 3 BBodSchG1). 

 

1.5 Aufbereitung/Wiederherstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht zur voll-

ständigen Wiederherstellung der Bodenfunktionen ist gemäß §§ 6-7 

BBodSchV3 für beanspruchte Flächen zu realisieren.  

 

1.6 Es sind Maßnahmen zum Schutz des Bodens und des Grundwassers vor 

Schadstoffeinträgen, ausgehend von Betriebsmitteln der Freiflächenanlagen 

oder Maschinen, zu ergreifen. Es sind Maßnahmen zum Schutz vor Einträgen 

von Fremdstoffen und Verunreinigungen in Form von Baustoffen oder Bauab-

fällen, insbesondere durch Vermischen derselben mit Bodenmaterial, zu er-

greifen. Wassergefährdende Stoffe dürfen nicht auf ungeschütztem Boden ge-

lagert werden. Maschinen dürfen nicht auf ungeschütztem Boden geparkt oder 

betankt werden. Maschinen müssen vor jeder Benutzung auf die Dichtheit aller 

Leitungssysteme mit wassergefährdenden Stoffen geprüft werden. Es ist ein 

Lagerort für eine ausreichende Menge an Bindemittel auszuweisen und das 

Baustellenpersonal darüber zu informieren. Beim Umgang mit wassergefähr-

denden Stoffen sind Auffangwannen einzusetzen. 

 

1.7 Es sind Maßnahmen zum Schutz vor Bodenerosion zu ergreifen, insbesondere 

für Flächen in Hanglage und mit fehlender Begrünung. Auf erosionsgefährde-

ten Flächen ist für eine geregelte Wasserhaltung, durch eine gezielte Ableitung 

von Wasser aus dem Baufeld mittels Grabensystem, sowie Sammeln und Ab-

pumpen des Wassers zu sorgen. Auf erosionsgefährdeten Flächen sorgt eine 

rasche Begrünung für einen Schutz vor Erosion. Bodenmieten müssen bei län-

gerer Lagerungsdauer aktiv (Ansaat) begrünt werden. 

 

1.8 Der Rückbaubeginn sowie der Rückbauabschluss ist unaufgefordert der uB an-

zuzeigen. 

 

2. Hinweise 

 

2.1 Angrenzend an den Bereich des B-Plan Nr. 68/23 „Solarpark am Flugplatz“ 

Stadt Strausberg liegt nach derzeitigem Kenntnisstand eine registrierte Alt-

lastverdächtige Fläche (Altstandort) mit der Bezeichnung „Flug-

Verkehrslandeplatz NVA (Strausberg)“, Reg.-Nr. 0245645002, Gemarkung 

Strausberg, Flur 4, Flurstücke 130, 266, 267, 268, 269 sowie Flur 20, Flurstü-

cke 149, 155, 157, 164, 165, 168, 169, 172, 173, 174, 175, 176, 177. 

 

2.2 Es besteht generell das Erfordernis bei zukünftigen baurechtlichen Genehmi-

gungsverfahren (Baumaßnahmen), einschließlich gesamtheitlicher Erschlie-

ßungsmaßnahmen die uB vorab zu beteiligen, um ggf. erforderliche Gefahren-

abwehrmaßnahmen für die Schutzgüter menschliche Gesundheit, Boden, 

Grundwasser zu ermitteln. 

 

2.3 Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen 

Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte 



so weit wie möglich vermieden werden und dem Entstehen schädlicher Boden-

veränderungen ist vorzubeugen, indem Bodeneinwirkungen vermieden oder 

nach Möglichkeit vermindert werden (§ 1 BBodSchG1). 

 

2.4 Bei Vorhaben, bei denen auf einer Fläche von mehr als 3 000 Quadratmetern 

Materialien auf oder in die durchwurzelbare Bodenschicht auf- oder einge-

bracht werden, Bodenmaterial aus dem Ober- oder Unterboden ausgehoben 

oder abgeschoben wird oder der Ober- und Unterboden dauerhaft oder vo-

rübergehend vollständig oder teilweise verdichtet wird, kann die für die Zulas-

sung des Vorhabens zuständige Behörde im Benehmen mit der für den Boden-

schutz zuständigen Behörde von dem nach § 7 Satz 1 des BBodSchG1 Pflichti-

gen die Beauftragung einer bodenkundlichen Baubegleitung nach DIN 19639 

im Einzelfall verlangen (§ 4 Absatz 5 BBodSchV3). 

 

2.5 Diese Stellungnahme wurde am Stichtag der Erstellung mit allen dem Land-

kreis Märkisch-Oderland zur Verfügung stehenden Informationen bzgl. ALKA-

TOnline/UIG (Altlastverdächtige Fläche, Altstandort, Altablagerung sowie 

schädliche Bodenveränderung) erstellt. Dennoch ist jegliche Haftung ausge-

schlossen, alle Angaben erfolgen ohne Gewähr auf Vollständigkeit, Richtigkeit 

und Aktualität. 

 

2.6 Bei Veränderungen der dem Antrag auf Erteilung der Stellungnahme zugrun-

deliegenden Angaben, Unterlagen und abgegebenen Erklärung wird diese un-

gültig. Durch diese Stellungnahme werden die aus anderen Rechtsgründen et-

wa erforderlichen Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen 

oder Anzeigen nicht berührt oder ersetzt. 

 

2.7 Die uB behält sich die weitere Anordnung von Maßnahmen vor. 

 

 

 

Gez. 

 

 

Schöfer 

SB Altlasten und Bodenschutz 


